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§ 26 K-HKG Widerruf

K-HKG - Karntner Heilvorkommen- und Kurortegesetz - K-HKG

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.04.2021

(1) Die Landesregierung hat

1. die Erklarung eines ortsgebundenen, naturlichen Vorkommens zum Heilvorkommen,
2. die Bewilligung zur Nutzung eines Heilvorkommens,

3. die Bewilligung zum Vertrieb oder Versand von Produkten eines Heilvorkommens

oder

4. die Erklarung eines Gebietes zum Kurort

zu widerrufen, wenn eine fur die Erkldrung oder die Erteilung der Bewilligung vorgeschriebene Voraussetzung
weggefallen ist oder ein ursprunglich bestandener und noch fortdauernder Mangel hervorkommt, oder der
Landeshauptmann die Aufhebung aus dem Titel der sanitdren Aufsicht beantragt.

(2) Ferner hat die Landesregierung eine Erklarung oder Bewilligung nach Abs. 1 Z 1 bis 4 zu widerrufen, wenn sonstige
schwerwiegende Mangel, die die erwartete Heilwirkung beeintrachtigen kdnnen, trotz Aufforderung innerhalb einer
angemessen festzusetzenden Frist nicht behoben werden oder eine Auflage nicht fristgerecht erfullt wurde.

(3) Die Bewilligung des Betriebs einer Kuranstalt oder Kureinrichtung ist von der Bezirksverwaltungsbehérde zu
widerrufen, wenn eine Bewilligungsvoraussetzung weggefallen ist oder ein urspriinglich bestandener und noch
fortdauernder Mangel hervorkommt oder der Landeshauptmann die Aufhebung aus dem Titel der sanitaren Aufsicht
beantragt. Ferner ist die Bewilligung durch die Bezirksverwaltungsbehdérde zu widerrufen, wenn sonstige
schwerwiegende Mangel, die geeignet sind, die erwartete Heilwirkung zu beeintrachtigen, trotz Aufforderung
innerhalb einer angemessen festzusetzenden Frist nicht behoben werden oder eine Auflage nicht fristgerecht erfullt
wurde.

(4) FUr den Widerruf der Erklarung nach Abs. 1 Z 1 und 4 gelten die§88§ 5 Abs. 2 und 22 Abs. 5 sinngemaR.

In Kraft seit 01.01.2014 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-hkg/paragraf/5
file:///

	§ 26 K-HKG Widerruf
	K-HKG - Kärntner Heilvorkommen- und Kurortegesetz - K-HKG


